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	${etablissement.ville}, den ${etablissement.dateDuJour}

Der Schulleiter
an
${convention.responsable.civilite} ${convention.responsable.prenom} ${convention.responsable.nom}
${convention.entreprise.nom}
${convention.entreprise.adresse}
${convention.entreprise.complement}
${convention.entreprise.codePostal} ${convention.entreprise.ville}
${convention.entreprise.pays}

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Betrifft : Praktikumsvereinbarung, Schüler ${eleve.prenom} ${eleve.nom} – Klasse : ${eleve.classe}.


Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir bedanken uns bei Ihnen, in Ihrem Betrieb einen von unseren Schülern als Praktikant empfangen zu können.
Dieser Schüler muss ein Praktikum (im Schulplan vorgeschrieben) vom ${convention.start} bis ${convention.end} absolvieren.
Anbei senden wir Ihnen die Praktikumsvereinbarung. Ab September 2019, stellt die Schule eine neue Software zur Bearbeitung der Praktikumsverträge zur Verfügung. Dieser Vertag wurde von der Schule, dem Betrieb und dem Schüler und dessen Eltern (bei minderjährigen Schülern) elektronisch signiert. Anbei erhalten Sie das signierte PDF-Dokument. Eine E-Mail wurde an den Unterzeichner gesendet, in der er gebeten wurde, die Vereinbarung elektronisch zu signieren.

Wir danken Ihnen nochmals und verbleiben,
mit freundlichen Grüßen.



	Der Schulleiter
	[image: ]
	${etablissement.prenomChef} ${etablissement.nomChef}
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	PRAKTIKUMSVEREINBARUNG
1. SCHÜLER ODER STUDENT IM BETRIEB




· Gemäss dem französischen Arbeitsrecht, Paragraphen L. 4153-9, R. 4153-38 bis R. 4153-48, D 4153-2 und D.4153-4, D.4153-15 bis D.4153-37
· Gemäss dem französischen Bildungsgesetz, Paragraphen L 124-1 bis 20, L. 331-4 und L 331-5 und D.124-9
· Gemäss dem Sozialversicherungsgesetz, u.A. den Paragraphen L 412-8 a und L 412-8 b, L 242-4-1, R 415-4 und D 412-6 
· Gemäss Paragraph 1384 des Bürgerlichen Gesetzbuches
· Gemäss Genehmigung dieser Vereinbarung vom Verwaltungsrat der Schule vom 29. Juni 2015, und der Erlaubnis an den Schulleiter zur Unterzeichnung aller Praktikumsvereinbahrungen übereinstimmend mit der Standardvereinbahrung.
	Zwischen der Schule

	${etablissement.nom}
${etablissement.adresse}

	${etablissement.complement}

	${etablissement.codePostal} ${etablissement.ville}

	Tel. : ${etablissement.telephone}	 : ${etablissement.email}

	Vertreten durch den Schulleiter : ${etablissement.prenomChef} ${etablissement.nomChef}

	Kontaktperson an der Schule : ${convention.professeurPrincipal.prenom} ${convention.professeurPrincipal.nom}

	Und dem Unternehmen (oder dem Amt oder Stelle)

	${convention.entreprise.nom}

	${convention.entreprise.adresse}
${convention.entreprise.complement}

	${convention.entreprise.codePostal} ${convention.entreprise.ville}
${convention.entreprise.pays}
Handelsregisternummer (oder MWST Nr.) : ${convention.entreprise.siret}
Tel. : ${convention.entreprise.telephone}	 : ${convention.entreprise.email}
Vertreten durch : ${convention.signataire.prenom} ${convention.signataire.nom}
Natel : ${convention.signataire.portable}	 : ${convention.signataire.email}

	Betreuer des Praktikanten : ${convention.tuteur.prenom} ${convention.tuteur.nom}
Tel.  : ${convention.tuteur.telephone}	 : ${convention.tuteur.email}

	Empfangsstelle (falls andere als die Adresse des Unternehmens) : ${convention.adresseRealisation}

	Und dem Schüler oder Student

	Name, Vorname : ${eleve.nom} ${eleve.prenom}

	Geburtsdatum : ${eleve.dateNaissance}

	Identifikationsnummer : ${eleve.identifiant}

	Ausbildung : ${eleve.mef}	Klasse : ${eleve.classe}

	Privatadresse : ${eleve.adresse} - ${eleve.codePostal} ${eleve.ville}

	Natel : ${eleve.portable}	 : ${eleve.email}

	Für die Dauer

	Von ${convention.start} bis ${convention.end}

	Anzahl Tage : ${convention.duree} [footnoteRef:1]. [1:  Alle als Praktikanten tätigen Schüler unterliegen den im Gastland geltenden gesetzlichen Tages- und Wochenarbeitszeiten. Siehe Übereinkunft, Paragraphen 1.4 und 1.5. Arbeitszeiten und Arbeitstage, siehe ARBEITSZEITEN UND BEMERKUNGEN.] 


	







Schüler : ${eleve.nom} ${eleve.prenom} – Klasse : ${eleve.classe}
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${etablissement.nom}
${etablissement.adresse}  •  ${etablissement.codePostal} ${etablissement.ville}  •  Tel. ${etablissement.telephone}  •  ${etablissement.email}
ÜBEREINKUNFT
1.1. Gegenstand der Übereinkunft
Die vorliegende Übereinkunft betrifft das Absolvieren zu Gunsten des oben bezeichneten Schülers von praktischen Ausbildungszeiten im Ausland, die im Rahmen der beruflichen Schulausbildung durchgeführt werden.
Die Übereinkunft umfasst allgemeine und besondere Bestimmungen, die in den pädagogischen und finanziellen Anhängen umständlich dargelegt werden.
1.2. Modalitäten
Die pädagogischen Modalitäten der praktischen Ausbildungszeit werden im pädagogischen Anhang beschrieben.
Der finanzielle Anhang gibt Auskunft über die Kostenübernahme- und Versicherungsmodalitäten.
Die Übereinkunft samt ihren Anhängen wird vom Schulleiter und vom Vertreter des Gastunternehmens bzw. der Gastinstitution unterzeichnet. Sie wird ebenfalls vom Schüler unterschrieben bzw. von seinem gesetzlichen Vertreter, wenn er minderjährig ist. Darüber hinaus müssen die mit der Schülerbetreuung beauftragten Lehrer so wie der betriebliche Ausbilder von der Übereinkunft in Kenntnis gesetzt werden. 
Die Übereinkunft wird dann zur Information an die Familie des Schülers geschickt.
1.3. Schülerstatus
Der als Praktikant tätige Schüler behält während seiner Ausbildung im beruflichen Umfeld seinen Schülerstatus. Er bleibt  weiterhin unter der Autorität und Verantwortung des Schulleiters.
Er darf bei dem Unternehmen keinen Anspruch auf Gehalt erheben. Ihm kann eine Vergütung zugeteilt werden.
Der Praktikant wird in den Tätigkeiten des Unternehmens oder der Institution eingearbeitet, die zur pädagogischen Aktion direkt beitragen. Er ist verpflichtet, das Berufsgeheimnis zu achten.
Der Schüler fügt sich den allgemeinen Regeln, die im Gastunternehmen oder in der Gastinstitution gelten, vor allem in Bezug auf Sicherheit, Disziplin und Arbeitszeit, unter Vorbehalt der Bestimmungen der Paragraphen 4 und 5 der vorliegenden Übereinkunft.
1.4. Arbeitszeit
Alle als Praktikanten tätigen Schüler unterliegen den im Gastland geltenden gesetzlichen Tages- und Wochenarbeitszeiten.
1.5. Arbeitszeiten minderjährigen Schüler
Für minderjährige, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union als Praktikant tätige Schüler gelten die Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen der europäischen Direktive Nr. 94/33/CE vom 22. Juni 1994 über den Schutz jugendlicher Arbeitnehmer.
In den übrigen Ländern, wenn Tages- und Wochenarbeitszeiten für Minderjährige festgelegt sind, muss das Gastunternehmen oder die Gastinstitution diese Zeiten für die im Gastland als Minderjährige betrachteten Praktikanten gelten lassen. 
Überstunden und Nachtarbeit sind ihnen untersagt.
Es muss ihnen eine wöchentliche Ruhezeit von 2, wenn möglich aufeinanderfolgenden, Tagen zugestanden werden.
1.6. Aus Sicherheitsgründen für Minderjährige verbotene Arbeiten
Bei Gebrauch von gefährlichen Maschinen, Apparaten oder Produkten durch die Praktikanten soll das Unternehmen die nach den Regeln des Gastlandes erforderlichen Genehmigungen einholen.
Für die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union als Praktikanten tätigen Schüler gelten die die verbotenen Arbeiten betreffenden Bestimmungen der europäischen Direktive Nr. 94/33/CE vom 22. Juni 1994 über den Schutz jugendlicher Arbeitnehmer.
Die Schüler, die dazu befugt sind, gefährliche Maschinen, Apparate oder Produkte zu gebrauchen oder Arbeiten auszuführen, die ihnen normalerweise untersagt sind, dürfen diese Arbeiten nur mit Genehmigung und unter permanenter Kontrolle des betrieblichen Ausbilders ausführen.
1.7. Elektrische Sicherheit
Die als Praktikanten tätigen Schüler, die während ihrer Ausbildungszeit Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Einrichtungen oder in deren Umfeld vornehmen sollen, werden gemäß den im Gastland geltenden Regeln dazu befugt.
Über die von der Schule erteilte Ausbildung über die elektrischen Risiken soll das Gastunternehmen über die mit ihren Anlagen verbundenen Gefahren informieren, und zwar vor jeder Intervention der Praktikanten an den jeweiligen Einrichtungen.
1.8. Arbeitsunfallschutz
Die Praktikanten stehen im Ausland weiterhin unter der französischen Gesetzgebung über Arbeitsunfälle.
Bei einem Unfall im Ausland benachrichtigt der als Praktikant tätige Schüler oder im Verhinderungsfall der betriebliche Ausbilder so schnell wie möglich den Schulleiter oder eine Kontaktperson. Nach Erhalt der Nachricht füllt der Schulleiter die Unfallmeldung aus und stellt sie der zuständigen Krankenversicherung zu.
Falls der Schüler am Praktikumsort untergebrach wird,  wird jeder mit der Gastunternehmenstätigkeit verbundene Unfall durch die Rechtsvorschriften über Arbeitsunfälle gedeckt. Diese Deckung gilt hingegen nicht für Unfälle ohne Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit. 
1.9. Haftung und Versicherungen
Der Schulleiter schließt eine Versicherung ab, welche die zivilrechtliche Haftung des Schülers für Schäden deckt, die er während der Zeit oder anlässlich seines Praktikums im ausländischen Unternehmen verursachen kann.
Die Schäden, die außerhalb des Gastunternehmens oder bei Tätigkeiten eintreten, die mit den beruflichen Tätigkeiten nichts zu tun haben,  werden weder durch die Arbeitsunfall-Rechtsvorschriften noch durch die vorgenannte, vom Schulleiter abgeschlossene Versicherung gedeckt. Infolgedessen ist von der Familie eine Versicherung abzuschließen, welche die von den Schülern sowohl verursachten als auch erlittenen Schäden deckt. 
1.10. Disziplin
Der Schulleiter und der Vertreter des Gastunternehmens oder der Gastinstitution informieren sich gegenseitig über Schwierigkeiten (vor allem über Fehlzeiten des Schülers), die bei der Anwendung der vorliegenden Übereinkunft entstehen könnten, und treffen übereinstimmig und in Verbindung mit dem Lehrerkollegium die notwendigen Maßnahmen, bis hin zur Ausweisung des Schülers, im Besonderen beim Verstoß gegen die Disziplin. In diesem Fall kommt es der Schule zu, die Rückreisekosten zu übernehmen und danach deren Rückerstattung gegebenenfalls bei den Eltern einzufordern.
1.11. Ausbildungszeiten während der Schulferien
Die vorliegenden Bestimmungen gelten für Ausbildungszeiten im beruflichen Umfeld, die teilweise während der Schulferien vor Erlangung des Abschlusszeugnisses absolviert werden gemäß den Diplombestimmungen.
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1.12. Dauer der Übereinkunft
Die vorliegende Übereinkunft wird für die Dauer der praktischen Ausbildungszeit im Unternehmen unterschrieben, wie sie im pädagogischen Anhang festgelegt ist.
1.13. Visum des Verwaltungsrats
Die vorliegende Übereinkunft entspricht der Standard-Übereinkunft, die vom Verwaltungsrat der Schule in der Sitzung vom 29. Juni 2015 gebilligt wurde.


VERSICHERUNGEN

· Schule (für die berufsbezogenen Schülertätigkeiten im beruflichen Umfeld) : Vertrags Nr. : 0902.503.A - Gesellschaft : MAIF.
· Haftpflichtversicherung des Unternehmers : Vertrag Nr. ${convention.entreprise.numeroAssurance}, Gesellschaft : ${convention.entreprise.nomAssurance}.


ARBEITSZEITEN UND BEMERKUNGEN
${convention.horairePdf}








Élève : ${eleve.nom} ${eleve.prenom} – Classe : ${eleve.classe}
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${etablissement.nom}
${etablissement.adresse}  •  ${etablissement.codePostal} ${etablissement.ville}  •  Tél. ${etablissement.telephone}  •  ${etablissement.email}

CONSIGNE SANITAIRE Covid-19

Respect des règles sanitaires
Dans son établissement scolaire, l’élève est soumis au respect des règles sanitaires de base

Tout comme l’établissement scolaire, l’entreprise ou structure d’accueil veillera à informer l’élève, et à respecter et faire respecter les mesures suivantes :
· Maintenir de la distanciation physique
· Appliquer les gestes barrière
· Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
· Former, informer et communiquer

Auxquelles s’ajoutent les règles spécifiques de l’entreprise d’accueil : Port d’un masque homologué, Circuit de circulation,  Aménagement du poste de travail…..

 L’élève s’engage à respecter outre le règlement intérieur de l’entreprise, les éléments de la présente annexe sanitaire.
	${etablissement.ville}, den 

	Die Schule
	Die Firma
	
	Bei minderjährigen Schülern

	
	
	
	

	
	
	
	Die Eltern

	
	
	
	oder der

	Der Schulleiter
	Der Betriebsleiters
	Der Schüler
	gesetzliche Vertreter
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